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2120

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Weiterbildung und Prüfung 

zur Zahnärztin und zum Zahnarzt für 
Öffentliches Gesundheitswesen 

Vom 24. Oktober 2019

Auf Grund des §  46 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S.  403) verordnet das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1

Die Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zur 
Zahnärztin und zum Zahnarzt für Öffentliches Gesund-
heitswesen vom 14. April 2015 (GV. NRW. S.  415, ber. 
S. 510) wird wie folgt geändert:

1.   Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)   In der Angabe zu §  13 wird das Wort „Ergebnis“ 
durch die Wörter „Bestehen und Wiederholung“ er-
setzt.

b)   Die Angaben zu §  15 bis §  19 werden durch die fol-
genden Angaben ersetzt:

 „§ 15 Niederschrift

 § 16 Entscheidung über Rechtsbehelfe

 Teil 3
 Schlussvorschriften

 § 17 Inkrafttreten.“

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

   „Die Weiterbildung nach Absatz  1 Nummer  2 ist 
durch die zur Weiterbildung Ermächtigten gemäß 
dem Muster der Anlage 1 zu dokumentieren und zu 
bestätigen.“

 b)  Folgender Absatz 7 wird angefügt:

   „(7) Eine Weiterbildung, die mit einem Master of 
Public Health abgeschlossen wird, kann nach 
Gleichwertigkeitsüberprüfung durch die Akademie 
für öffentliches Gesundheitswesen und durch den 
Prüfungsausschuss als Teil der Weiterbildungszei-
ten mit maximal 180 Stunden im Sinne von Ab-
satz 1 Nummer 3 anerkannt werden.“

3.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „Ergebnis“ durch 
die Wörter „Bestehen und Wiederholung“ ersetzt.

 b)   In Absatz 1 werden nach dem Wort „Leistung“ die 
Wörter „in allen Prüfungsfächern“ eingefügt.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der Prüfungsausschuss legt das Ergebnis der 
Prüfung schriftlich nieder. Bei Bestehen der Prü-
fung erteilt der Prüfungsausschuss der oder dem 
Geprüften ein Zeugnis gemäß dem Muster der An-
lage 2. Bei Nichtbestehen der Prüfung erhalten die 
oder der Geprüfte vom Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses eine schriftliche Mitteilung.“

 d)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Bei Nichtbestehen darf die Prüfung einmalig 
wiederholt werden. Wird in einzelnen Prüfungsfä-
chern keine wenigstens ausreichende Leistung er-
reicht, entscheidet der Prüfungsausschuss nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen, ob jeweils nur das ein-
zelne nicht bestandene Prüfungsfach oder die ge-
samte Prüfung zu wiederholen ist sowie ob und 
wie lange die zu Prüfenden erneut Weiterbildungs-
zeiten zu leisten haben und welche Leistungsnach-
weise zu erbringen sind.“ 

4.  § 15 wird aufgehoben.

5.  Die §§ 16 und 17 werden die §§ 15 und 16.

6.  § 18 wird aufgehoben.

7.  § 19 wird § 17 und wie folgt gefasst:

 „§ 17 
 Inkrafttreten

  Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

8.   Der Anlage 1 wird die aus dem Anhang zu dieser Ver-
ordnung ersichtliche Anlage 1 vorangestellt.

9.  Die bisherige Anlage 1 wird Anlage 2. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 24. Oktober 2019

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit, und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl Josef  L a u m a n n
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2120  Anlage 1 (zu § 3 Absatz 2 WPrZÖGW)  

*Kann die empfohlene Fallzahl nicht erreicht werden, ist dies dem Prüfungsausschuss 
umgehend mitzuteilen und zu erläutern; ggfs. ist für einen Ausgleich zu sorgen. 

Bestätigung über Weiterbildung  
in Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitswesens 
 
 
Hiermit bestätige ich,  
 

Frau/Herr           …………………………………………………………………………… 
                          (Name, Vorname des/der zur Weiterbildung ermächtigten     
                           Zahnärztin/Zahnarztes für Öffentliches Gesundheitswesen) 

dass 

Frau/Herr           …………………………………………………………………………… 
                          (Name, Vorname der Absolventin / des Absolventen) 

Gesundheitsamt…………………………………………………………………………… 
                          (Stadt/Kreis) 

innerhalb von zwei Jahren in der Zeit von / bis ……………………………………….. 

im Rahmen der Weiterbildung zur Zahnärztin / zum Zahnarzt für Öffentliches 
Gesundheitswesen von mir betreut wurde und Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
angemessener Qualität in folgenden Aufgabengebieten erworben hat: 
 

Öffentliche Gesundheitsverwaltung 
Umfassende Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen aus der Verwaltung, Politik, von 
anderen Behörden oder Teilnahme an stadt-/kreisweiten Gremien (z.B. Gesundheitskonferenz, 
Ausschusssitzungen) 
 
Empfohlene Fallzahl: 5*    absolviert: _____________________ 
 
 
 
Schulgesundheitspflege und Jugendzahnpflege 
Zahnärztliche Untersuchungen in Kindertagesstätten, 
Schulen und Behinderteneinrichtungen (Befunderhebung, 
Diagnostik, kieferorthopädische Diagnostik) 
Nachgehende Maßnahmen zum Kindergesundheitsschutz 
 
Empfohlene Fallzahl: 5000*   absolviert: _____________________ 
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2120  Anlage 1 (zu § 3 Absatz 2 WPrZÖGW)  

*Kann die empfohlene Fallzahl nicht erreicht werden, ist dies dem Prüfungsausschuss 
umgehend mitzuteilen und zu erläutern; ggfs. ist für einen Ausgleich zu sorgen. 

Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe 
Mitwirkung bei Organisation und Durchführung von gruppenprophylaktischen Maßnahmen 
und von Fluoridierungsmaßnahmen 
 
Empfohlene Fallzahl: 10*    absolviert: _____________________ 
 
 
 
Gesundheitsförderung und Prävention 
Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung, 
Schulung von Multiplikatoren, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung, 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Empfohlene Fallzahl: 6*    absolviert: _________________ 
 
 
 
Epidemiologie, Statistik, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung 
Epidemiologische und statistische Auswertung von Mundgesundheitsdaten, 
Epidemiologische Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung, 
Erstellung eines Gesundheitsberichts /Jahresberichts, 
Planung und Erstellung eines Konzeptes zur Evaluation, Evaluation von Maßnahmen 
 
 
Empfohlene Fallzahl: 2*     absolviert: _________________ 
 
 
 
Zahnmedizinische Sachverständigen- und Gutachtertätigkeit 
Gutachterliche Stellungnahmen aus dem Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung und 
der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ), 
sonstige amtszahnärztliche Stellungnahmen 
 
Empfohlene Fallzahl: 30*    absolviert: __________________ 
 
 
 
Hygiene in öffentlichen Einrichtungen, Infektionsschutz 
Infektionshygienische Begehungen von (Zahn-)arztpraxen, Praxen für ambulantes Operieren 
oder Beratung zu allgemeinen Hygienefragen 
 
 
Empfohlene Fallzahl: 5*    absolviert: __________________ 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Unterschrift der/s zur Weiterbildung Unterschrift der Absolventin / 
ermächtigten Fachzahnärztin/-zahnarztes des Absolventen 
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2120  Anlage 2 (zu § 13 Absatz 2 WPrZÖGW) 

 

Zeugnis 

 

Nach der Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zur Zahnärztin und zum Zahnarzt 
für Öffentliches Gesundheitswesen vom 14. April 2015 (GV.NW. S.……./SGV. Nr. 2120) 
hat 

 

Frau/Herr       ………………………………………………………………………………….. 
                        (Vorname)     (Name) 

 

  ………………………………………………………………………………….. 
                        (geboren am)     (in) 

 

  ………………………………………………………………………………….. 
                        (wohnhaft:  Straße, Postleitzahl, Wohnort)   

 

 

vor dem nordrhein-westfälischen Prüfungsausschuss für die Weiterbildung der Zahnärztinnen 
und Zahnärzte für das Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen“ die  

Weiterbildungsprüfung  

bestanden. 

 

Düsseldorf, den …………………………………… 

 

…………………………………………………. 
(Vorsitz des Prüfungsausschusses) 

 

 

(Siegel) 

– GV. NRW. 2019 S. 856
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2251

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung 
über den Ersatz von Aufwendungen für die 

Mitglieder der Medienkommission der 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 

(LfM)
– 2. Änderungssatzung – 

Vom 11. Oktober 2019

Aufgrund § 99 Absatz 1 Satz 2 des Landesmediengeset-
zes Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. 
S. 334), der zuletzt durch Artikel 1 des 14. Rundfunkän-
derungsgesetzes vom 4. Juli 2014 (GV. NRW. S. 387) ge-
ändert worden ist, erlässt die Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über den Ersatz von Aufwendungen für die 
Mitglieder der Medienkommission der Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) vom 29. Juni 2012 
(GV. NRW. S.  405) in der Fassung der 1. Änderungssat-
zung vom 29. August 2014 (GV. NRW. S.  678) wird wie 
folgt geändert:

1.  § 3 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  Die Mitglieder der Medienkommission können entwe-
der regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel, pri-
vate Kraftfahrzeuge, Carsharing oder vergleichbare 
Angebote benutzen.

2.  § 3 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  Daneben werden die Auslagen für das Benutzen von 
Taxis, Carsharing oder vergleichbarer Angebote am 
Wohn- und Geschäftsort sowie etwaige Zuschläge zu 
den Bahnfahrkarten erstattet.

3.   In §  7 Absatz  1 Satz  2 wird das Wort “Vordrucke” 
durch das Wort “Formulare” ersetzt.

4.   In §  7 Absatz  2 Satz  1 werden zwischen die Wörter 
“der” und “Belege” die Wörter “analogen oder digita-
len” eingefügt.

 § 2

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 11. Oktober 2019

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 

(LfM) 

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2019 S. 860

610

Fünftes Gesetz zur Änderung 
des Kirchensteuergesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Fünftes Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes

Vom 19. November 2019

Artikel 1

§  8 Absatz  2 des Kirchensteuergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. April 1975 (GV. NRW. 
S.  438), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
1.  April 2014 (GV. NRW. S.  251) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Vorschriften über den Verspätungszuschlag nach 
§  152 der Abgabenordnung sowie die Vorschriften des 
Fünften Teils Zweiter Abschnitt der Abgabenordnung 
(Verzinsung, Säumniszuschläge) und die Vorschriften des 
Achten Teils der Abgabenordnung (Straf- und Bußgeld-
vorschriften, Straf- und Bußgeldverfahren) sind nicht 
anzuwenden.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 19. November 2019

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2019 S. 860

Verordnung zur Änderung der
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungs-

zahlen und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester für das

Wintersemester 2019/2020
Vom 15. November 2019

Auf Grund des §  6 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), von denen Absatz 2 durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ratifi zierung des Staatsvertrages über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 5. Juni 2008 vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710) und in Verbindung mit Artikel 12 Ab-
satz 1 des Staatsvertrages über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5.  Juni 2008 (veröffentlicht als Anlage 1 zu GV. NRW. 
S. 710), verordnet das Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft:

Artikel 1

Die Anlagen zu der Verordnung über die Festsetzung von 
Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester für das Wintersemester 
2019/2020 vom 26. Juni 2019 (GV. NRW. S. 281) erhalten 
die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche 
Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2019 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. November 2019

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n
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– GV. NRW. 2019 S. 860
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